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Bekanntmachung

Satzung

zur Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Gebiihren, Beitrigen und
Kostenersatz zur Entwasserungssatzung der Kreisstadt Steinfurt vom
01.01.2016 (I. Nachtrag vom 20.12.2022)

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geandert durch
Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des
Kommunalabgabengesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober
1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geandert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S.
1029) und der §§ 54, 65 des Wassergesetzes fir das- Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), neu gefasst
durch Artikels 1 des Gesetzes zur Anderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17.12.2021
(GV. NRW. S.1470.) hat der Rat der Kreisstadt Steinfurt in seiner Sitzung am 15.12.2022 die
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
§ 6 Absatz 1 enthalt folgende Fassung:

Die Gebuhrenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen
Herstellung des Anschlusses folgt oder ab dem auf dem Grundstick anfallendes
Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar der Abwasseranlage zugefihrt werden kann.
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebuhrenpflicht wahrend eines
Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

Artikel 2
§ 8 enthalt folgende Fassung:

(1) Die Benutzungsgebuhr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebuhrenbescheides
fallig. Die Gebuhren kénnen zusammen mit anderen Abgaben erhoben werden. Erfolgt die
Erhebung zusammen mit der Grundsteuer, so gilt deren Falligkeit (§ 28 Grundsteuergesetz).

(2) Die Abrechnung der Schmutzwassergebihren sowie das Ablesen der Zahler der
Zahlereinrichtungen erfolgt einmal jahrlich, und zwar zum Jahresbeginn fir das abgelaufene
Kalenderjahr. Soweit erforderlich, kann sich die Kreisstadt Steinfurt hierbei der Mitarbeit der
Gebuhrenpflichtigen bedienen.

Artikel 3
Die Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren, Beitrdgen und

Kostenersatz zur Entwasserungssatzung der Kreisstadt Steinfurt vom 01.01.2016 (I. Nachtrag vom
20.12.2022) tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 14 der Hauptsatzung der Kreisstadt Steinfurt vom
28.03.2017 (Abl. 09/2017, S. 60-69) in der zurzeit glltigen Fassung sowie gem. § 2 (4) der
Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV NRW. S. 516) in der zurzeit glltigen Fassung
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und des § 7 (4) der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV
NRW S. 666) in der zurzeit glltigen Fassung, offentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 (6) GO NRW die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flachennutzungsplan ist nicht
ordnungsgemal 6ffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Blrgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Gemeinde vorher gerigt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Steinfurt, 16.12.2022
Az.:201210/Re

gez. Bégel-Hoyer
Burgermeisterin




	6.05.1 Beitrag zu Entwässerungssatzung_2016
	6.05.1 Beitrag zu Entwässerungssatzung_2022

